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Gleiche
Rechte
fur
Mann
und

Frau

Text des Gegenvorschlags und der Initiative auf
Seite 5.

8 Miirz
Internationaler Tag der Frau
Demo in Luzern
Besammlung 14.30 beim Bahnhof
Thema:Gleiche Rechte
Gewalt gegen Frauen
Mutterschaftsversicherung
Fristenlosung
anschliessend Frauenfest

“Gegenvorschlag”, so nennt sich das.
Denk dir jetzt fiir einen Augenblick eine
Schulklasse. Ein heisser Sommernachmit-
tag. Drei der zwanzig Schiiler regen die
Verlegung des Unterrichts in den nahege-
legenen Wald an. Der Lehrer ist zwar da-
gegen. Dennoch, er will als demokratisch
erscheinen. Aber er weiss auch, dass min-
destens fiinf der Schiiler fiir die Verlegung
des Unterrichts aus dem Klassenzimmer
stimmen wiirden. Also macht er ebenfalls
einen Vorschlag: Besuch des historischen
Museums. Jetzt wird abgestimmt. Ergeb-
nis: von den zwolfen,die eine Anderung
wiinschen, stimmen sieben fiir den Vor-
schlag Wald, fiinf fiir den Vorschlag Muse-
um. Die acht, die fir die Weiterfithrung
des Unterrichts im Klassenzimmer waren
und sind - wahrscheinlich erscheint ihnen
der je zehnminiitige Fussmarsch hin und
zuriick als noch mithsamer als das Sitzen-
bleiben - bilden die Mehrheit. Die Klasse
bleibt wo sie ist. (Aus: Otto F. Walter,
Die Verwilderung, Rowohlt 1977)

Einen Gegenvorschlag unterbreitete der
Bundesrat auch zur Initiative “Gleiche
Rechte fir Mann und Frau”. Um einen
baldigen Gleichberechtigungsartikel in der
Verfassung zu verhindern? Ich muss es an-
nehmen. Es gibt aber tatsdchlich Frauen -
leider vorwiegend unter den Lancieren-
den (Frage: Werden sie von ihren biirgerli-
chen Parteien zuriickgepfiffen?) - die nur
schon die Miihe des Bundesrates, einen
Gegenvorschlag zu formulieren, als Erfolg
bezeichnen! Wie dankbar doch sind die
Frauen...

Schauen wir uns die beiden vorgeschlage-
nen Verfassungsartikel an: die Initiative
verlangt gleiche Rechte und Pflichten in
der Familie, am Arbeitsplatz (gleicher
Lohn fiir gleichwertige Arbeit), in der Er-
ziehung, Ausbildung, in Anstellung und
Berufsausibung. Die Anpassung der dis-
krimnierenden Gesetze wird innert finf
Jahren verlangt; in den Gesetzen soll eine
Gleichstellung der Geschlechter gegeniiber
dem Staat (z.B. gleiche Lehrpline fiir
Madchen und Knaben) und in den Bezie-
hungen der Privaten untereinander (z.B.
Gleichberechtigung in der Familie oder
gleiche Lohne) verwirklicht werden.

Der Bundesrat nun schligt eine Gleich-

stellung ‘“‘vor allem in Familie, Ausbil-
dung und Arbeit...” und einen “Anspruch
fiir gleichen Lohn fiir gleichwertige Ar-
beit” vor. Welch traurig verwisserte Ange-
legenheit! Sie ist Ubrigens wortlich dem
Entwurf der Bundesverfassung abgeschrie-
ben. Weder wird ausdriicklich gesagt,
Gleichberechtigung gelte auch in den Be-
ziehungen der Privaten (sog. indirekte
Drittwirkung) - im Begleittext der Bot-
schaft wird die Drittwirkung zwar er-
wahnt, aber das reicht nicht zur deren Ga-
rantie - noch wird eine Frist fiir die Aus-
fiihrungsgesetzgebung vorgesehen. Ob-
wohl zwar nicht im strengen Sinn rechts-
verbindlich, wiirde eine solche Frist min-
destens psychologischen Druck auf das
Parlament bewirken. Wir wissen ja vom
Mutterschutzartikel aus dem Jahre 1945,
wie lange sich Helvetiens Gesetzgeber
Zeit nehmen...
Wieso denn iiberhaupt einen Gegenvor-
schlag? Die ausfiihrliche, informative Bot-
schaft des Bundesrates gibt keine glaub-
wiirdige Antwort (vgl. Bundesblatt vom
22.1.1980, darin viel ausgefiihrt wird iiber
die Gleichberechtigung in anderen Lin-
dern). Oder ist es etwa ein Argument,
wenn man behauptet, die Initiative ver-
moge die in sie gesetze Hoffnung, nim-
lich eine direkte Durchsetzbarkeit der
Gleichberechtigung ohne vorherige gesetz-
liche Anpassung, nicht zu erfiillen? Der
alte Trick des Klassenlehrers hat wieder
einmal funktioniert, ausgzeichnet sogar!
Auch dank der ‘Hilfe’ der Lancierenden:
frau hort munkeln, dass sie sich jetzt
einen Riickzug iiberlegen! Wir miissen uns
dafiir einsetzen, dass das Parlament - im
Gegensatz zum Vorschlag der Regierung -
die Initiative ohne Gegenvorschlag zur
Abstimmung bringt. Die Initiative darf
jetzt nicht zuriickgezogen werden - dafiir
haben wir uns nicht so massiv fiir die Un-
terschriftensammlung  eingesetzt! Wit
konnen vieles tun: z.B. Ofra-Vollver-
sammlungen, zu denen Lancierende einge-
laden werden. Am letzten Kongress be-
schlossen wir, uns hauptsichlich der For-
derung ‘Gleiche Rechte fir Mann und
Frau’ anzunehmen. An der kommenden
Delegiertenversammlung vom 21. Mirz
werden wir dies konkretisieren!

Brigitte Pfiffner
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Artikel 4b's
1. Mann und Frau sind gleichberechtigt.

2. Mann und Frau haben die gleichen
Rechte und Pflichten in der Familie.

Eidgenossisches
Volksbegehren

(Gleiche Rechte fiir
Mann und Fraw

Inne

3. Mann und Frau haben Anspruch
auf gleichen Lohn fiir gleiche oder
gleichwertige Arbeit.

4. Mann und Frau haben Anspruch
auf Gleichbehandlung und Chancen-
gleichheit in Erziehung, Schul- und
Berufsbildung sowie bei Anstellung
und Berufsausiibung. .

Uebergangsbestimmung:

fiinf Jahren vom Inkrafttreten des
Art. 45 an gerechnet sind die erforderli-
chen Ausfiihrungsbestimmungen zu erlas-
sen, sowohl was hie Eezieﬁungen zwischen
Biirger und Staat als auch was die Be-
ziehungen der Einzelnen untereinander be-

trifft.

Der Gegenvorschlag des Bundesrates:

Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt
fiir ihre Gleichstellung, vor allem in FamilieAusbildung
und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen
Lohn fiir gleichwertige Arbeit.

Emanzipationskommission

Anlisslich des Frauenaktionstages an der
Uni Bern konnte ich mit Christoph
Reichenau, dem Mitautor des Berichtes
der eidg. Frauenkommission, ein Ge-
sprach fithren.

est: Herr Reichenau, Sie haben in IThrem
Referat gesagt, dass der Bericht be-
Schrinkt sei. Wie haben Sie das gemeint?
Reichenau: Der Bericht ist beschrinkt,
weil die tieferliegenden Ziele nicht for-
muliert werden konnten. Der Bericht
bringt zwar Zahlen und Fakten, aber die
bringen nicht sehr viel, wenn nicht auf
die grundlegenden Verinderungen der
Lebensweise von Mann und Frau einge-
gangen werden kann, die notig sind, um
diese Zahlen und Fakten auch tatsichlich
verdndern zu kénnen.

est: Haben Sie deshalb von einer “Eman-
zipationskommission” gesprochen?
Reichenau: Ja, die Bezeichnung Frauen-
kommission ist eigentlich falsch, weil es

im Grunde genommen nicht eine Frauen-
frage ist, sondern eine Frage der Gesell-
schaft. Man konnte die Kommission auch
“Gesellschaftskommission” nennen oder
eben ‘“Emanzipationskommission” und
Emanzipation umfasst nicht nur die
Frauen.

est: Im Bericht sind diese grundlegenden
Fragen ja mindestens angetont, einerseits
in der Einleitung und dann jewelils in den
Folgerungen der einzelnen Kapitel. Wie
wurde von den Organisationen und Par-
teien darauf reagiert?

Reichenau: Uberhaupt nicht. Der Bericht
wurde lediglich in den Medien erwihnt,
wihrend die Parteien und Organisationen
bisher iiberhaupt nicht reagiert haben. Die
brisanten Fragen werden eben totge-
schwiegen, der insgesamt brave Bericht
wird einfach gelesen.

est: Wurden diese Fragen wenigstens in
der Kommission diskutiert?

Reichenau: Nein, im Plenum wurde dar-

tber noch nie diskutiert. Diskutiert
wurde vor allem in der aktiven Gruppe
der Kommission. Aber wir mochten ein-
mal mit den direkt Betroffenen diskutie-
ren, mit den Vertreterinnen der Frauen-
organisationen. Was meinen Sie, wiirden
Sie mit den Vertreterinnen der anderen
Frauenorganisationen, z.B. dem BSF an
einem Tisch sitzen?
est: Natiirlich wiirden wir das. Ich glaube,
da liegen die Probleme eher auf der ande-
ren Seite, dass namlich der BSF nicht mit
uns an einem Tisch sitzen mochte. Ich
bin iiberzeugt, dass es die OFRA sehr be-
griissen wiirde, wenn eine derartige Sit-
zung  stattfinden wiirde. Vorurteile
konnen am besten abgebaut werden,
wenn wir miteinander ins Gesprich
kommen.
Herr Reichenau, ich danke Ihnen fir das
Gesprich.

Edith Stebler



	Gleiche Rechte für Mann und Frau

